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Änderungen bei der Genossenschaftsförderung nach dem Eigenheimzulagen-Gesetz 
 
 
 

Köln, 21. November 2002 
 
Auf der folgenden Seite haben wir die Änderungen des Referentenentwurfes für das neue 
„Steuervergünstigungsabbaugesetz“ zusammengestellt, soweit es den § 17 im 
Eigenheimzulagengesetz betrifft.  
 
Daraus können zwei Dinge entnommen werden:  
 

1. Ab 01.01.2003 wird es keine Genossenschaftsförderung mehr geben.  
 

2. Alle die bis zum 31.12.2002 noch einer Genossenschaft beitreten werden „Vertrauensschutz“ 
für die gesamte Laufzeit haben.  

 
Nachdem es keine wirksame Lobby für den § 17 des Eigenheimzulagengesetzes gibt, kann man davon 
ausgehen, dass die Änderungen so, wie im Referentenentwurf niedergelegt auch kommen werden.  
 
Es ist mit einer starken Nachfrage nach Anlagen in Genossenschaftsanteilen zum Jahresende zu 
rechnen. Deshalb sollten Sie rechtzeitig Ihren Antrag stellen, damit die Aufnahme bei der 
Genossenschaft noch im alten Jahr stattfindet. 
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